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Dezernot l l l
Herrn Stodtrot Rousch tr*--4
Betr.: 163. Sitzung des Mogistrots vom 25.,|0.20,|0, TOP 2l (vorlöufige Niederschrift)
l. Anderung des Bebouungsplones Gl 0l /04 ,,Bshnhofsvorplotz",
hier:  Abwögung und Sotzungsbeschluss,  STV 3357/2010

Zu den Anmerkungen der Oberbürgermeisterin Frqu Grobe'Bolz in der o. g.
Mogistrotssitzung ist folgendes zu sogen:

.  Zu Punkt l .  (Lörmschutz):  In der vor l iegenden Schol l technischen Untersuchung vom
30.08.20. l0 wurde geprüf t ,  ob lmmissionskonf l ik te in fo lge von Verkehrslörm
(Bohnverkehr, Busverkehr und sonstiger Verkehr) zu erworten sind. Die
lmmissionssi tuot ion im Plongebiet  wurde ermit te l t  und gemöß der DIN I  8005- l
beurteilt. Es hot sich gezeigt, doss die Orientierungswerte der DIN 1 8005-l von
60 dB{A) om Tog und 50 dB(A) in der Nocht deutlich überschritten werten. Am
nordwest l ichen Rond des Mischgebietes Ml I  on der Bohnl in ie Gießen'-  Kossel
betrögt der Beurteilungspegel togs und nochts mehr ols 70 dB(A). Ab einer
Überschreitung von mehr ols 5 dB(A) sollte ouf einen Schollschutz nicht verzichtet
werden. Bei der vorliegenden Üb"rt.hreitung von mehr ols I O dB(A) wurden
desholb die im Bebouungsplon erforderlichen Moßnohmen festgesetzt, die bei
einer Nutzungsönderung oder bei  Umboumoßnohmen umzusetzen sind. Eine
Abwögung f indet desholb nicht  stot t .  Dos Ergebnis der Schol l technischen
Untersuchung ist  in der Begründung zum Bebouungsplon-Entwurf  unter Punkt 5. , |4
beschrieben. Unter Punkt A 6. der textl ichen Festsetzungen des Bebouungsplon-
Entwurfes sind die notwendigen Vorkehrungen zum Schutzyot schödlichen
Umwelteinwirkungen noch $ 9 Abs. I Nr. 24 Bougesetzbuch zu ersehen.
Selbstverstandlich wurde der Verkehrslörm zunöchst für die verschiedenen
Verkehrsorten (Bohnverkehr, motorisierter Verkehr) getrennt ermittelt donn ober
entsprechend den Rechtsgrundlogen und Regelwerken überlogert.
Für die neu geplonte Busumfohrt  wurde gemöß $ 4l  Abs. I  Bundes-
lmmissionsschutzgesetz geprüft, doss keine schödlichen Umwelteinwirkungen durch
Verkehrsgeröusche hervorgerufen werden können, die vermeidbor sind. Der
einzuholtende lmmissionsgrenzwert betrögt 64 dB(A). Der ermittelte
Beurtei lungspegel  bekögt 62 dB(A).  Somit  is t  von einer Unterschrei tung des
lmmissionsqrenzwertes durch den neuen Verkehrsweg ouszugehen.
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Dem Lörmschutz wurde domit  Genüge geton.

Zu Punkt  2+3 (Abwögung Ste l lungnohmen) :  D ie  Fes ts te l lung ,  doss  zu  den be iden
Eingoben , ,keine Abwögung ( . . .durch die Stodverordnetenversommlung .  )
stoi t f indet"  is t  zutref fend, denn dos Abwögungsgebot noch $ 1 Abs. 7 BouGB
bezieht s ich ouf ol le vorgebrochten Belonge (öf fent l iche und pr ivote) die nicht
gemeindl icher Ar i  s ind.  Die Hinweise des Vermessungsomtes und des Referenten

' fü r  S tod ten tw ick lung s ind  gemeinde in te rne  Ste l lungnohmen und werden,  w ie  d ie
onderer stödt ischer Amter (Rechtsomt,  Tiefbouomi, 'Gortenomt,  L iegenschoftsomt,
Fuhromt u.o.)  h insicht l ich ihrer Fesfsetzungsbedeutung, gewertet  und
dementsprechend berücksicht igt  oder nicht  berücksicht igt ,
Es hondel t  s ich hierbei  um einen verwoltungsinternen Arbei tsvorgong.
Zur Entscheidung für den Abwögungsvorgong durch die
Stodfuerordnetenversommlung werden oußer den Stel lungnohmen ous der
Öffent l ichkei t  nur die Stel lungnohmen der , ,Tröger" behondel t ,  d ie in einem
entsprechenden Verzeichnis der Tröger öf fent l icher Belonge oufgeführt  s ind,  d ie
dos Lond Hessen im Stootsonzeiger veröf fent l icht .  Dozu gehören z.  B,  d ie Untere
Noturschutzbehörde und dos Bouordnungsomt die Aufgoben im übertrogenen
Geschöftsbereich erfül len.  Diesen Trögern wird recht l ich ein besonderes Gewicht
be igemessen und ih re  S te l lungnohmen werden mi t  e iner  Besch lussempfehrung
(Behondlungsvorschlog zum vorgebrochten Belong) den Stodtverordneten
vorge leg l .

Zu Punkt 4 (Plotone):  Dem Anderungsontrog der Oberbürgermeister in wurde
entsprochen. Die Ploione, die ols Tei l  der , ,Grünonloge der Bohnhofstreppe" ols
Gortendenkmol ( lout  dem Schreiben des Londesomtes für Denkmolpf lege Hessen
vom 04.10 .2010)  e inget rogen is t ,  w i rd  o ls  Nqchr ich t l i che  Übernohme noch $  9
Abs.  6  BouGB in  den Bebouungsp lon  ou fgenommen.

.  Zu Punkt 5 {Bohnhofstreppe):  Die Feststel lung zur denkmolfochl ichen
Interesseneinschötzung und Betei l igungshol tung wird nicht  getei l t .  Aus den
Vorobst immungsgespröchen und der Stel lungnohme des Londesomtes für
Denkmolpf lege konn mit  großer Wohrscheinl ichkei t  ouf  e ine obschl ießende
Genehmigung zu der vorgelegten Vor ionte 3 b geschlossen werden.

Mit  f reundl ichen Grüßen
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